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Sehr geehrtertilliall»

in der o.g. Sitzung haben Sie eine ergänzende Anfrage zur
beitragsrechtlichen Situation zum Glashütter Kirchenweg gestellt.

Wie ich Ihnen bereits mit Antwort vom 14.11.2019 mitgeteilt habe, ist die
Stadt Norderstedt aufgrund der Einwohnerzahl für den als Kreisstraße
ausgewiesenen Glashütter Kirchenweg sowohl für einen künftigen Ausbau
als auch für eine etwaige beitragsrechtliche Heranziehung zuständig.

Bei der Bewertung der erstmaligen und endgültigen Herstellung einer
Straße ist jede einzelne Teileinrichtung zu betrachten. Nur wenn eine
Straße insciesamt erstmalig und endgültig programmgemäß entsprechend
der satzungsrechtlichen Merkmalsregelungen hergestellt ist, können
(Teil)Erschließungsbeiträge nach dem BauGB nicht mehr erhoben werden.
Auf evtl. in der Vergangenheit vorgenommenen Rechnungsstellungen ist
hierbei nach ständiger Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte nicht
abzustellen.

Da die Teileinrichtungen westl. Geh/Radweg sowie Straßenbeleuchtung in
ihrem technischen Zustand nach der städtischen
Erschließungsbeitragssatzung als erstmalig und endgültig hergestellt
gelten, und es auch gerichtliche Entscheidungen diesbezüglich gibt, kann
die Verwaltung zu diesen beiden Teileinrichtungen eindeutige und klare
Auskünfte erteilen.

Für die übrigen Teileinrichtungen ist dieses aber leider noch nicht möglich.
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Die Stadt ist zwar für einen künftigen Ausbau zuständig, verfügt aber hinsichtlich des
derzeitigen Ausbauzustandes nur bedingt über verlässliche Unterlagen. Der damalige
Ausbau wurde vor der Stadtgründung, wahrscheinlich vom Kreis Stormarn, durchgeführt.

ln Ermangelung aussagefähiger Bauunterlagen lassen sich verlässliche Aussagen zur
Straßenentwässerung und insbesondere der Fahrbahn also erst tätigen, wenn sich das
zuständige Fachamt (der Fachbereich Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften)
konkret mit einem Ausbau befasst.

Keinem, weder Ihnen als Anlieger, noch der Verwaltung ist damit geholfen, Mutmaßungen
hinsichtlich des beitragsrechtlichen Schicksals einzelner Teileinrichtungen anzustellen. Eine
rechtsverbindliche Entscheidung ist ohnehin immer erst zu treffen, wenn ein Ausbau
tatsächlich erfolgt ist. Alle vorher zu treffenden Aussagen wären lediglich
Rechtseinschätzungen, die keinerlei Rechtsbindungen zur Folge haben.

Ich bedaure, Ihnen leider keine andere Auskunft erteilen zu können.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr erhält eine Kopie dieses Schreibens zur
Kenntnis.

Mit freundlichen Grüßen
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